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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Erdöl und Erdgas

Mittels einer Motion forderte der Luzerner Ständerat Damian Müller (fdp, LU), dass die
Mineralöl-Besteuerungsgrundlage von Liquefield Natural Gas (LNG) – einem Treibstoff
für LKWs, der im Vergleich zum Diesel rund 15 Prozent weniger CO2-, 35 Prozent
weniger Stickoxid- und 90 Prozent weniger Feinstaubemissionen verursacht – nicht
mehr in Litern, sondern wie international üblich in Kilogramm definiert werden soll. Mit
der Anpassung dieser Rahmenbedingung soll die Steuer-Ungleichheit – verflüssigte
(Bsp. LNG) und gasförmige Gase (Bsp. Erdgas) werden nicht gleich besteuert – beseitigt
und eine wirkungsvolle und günstige Möglichkeit geschaffen werden, um den
ökologischen Fussabdruck der Logistikbranche zu verbessern. Der Bundesrat
anerkannte in seiner Stellungnahme vom August 2019 den Handlungsbedarf und
beantragte, das Begehren im Rahmen der Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020
(BRG 17.071) aufzunehmen. Zudem habe die UREK-NR dieses Problem ebenfalls erkannt
und in den Beratungen zur Pa.Iv. 17.405 vorgeschlagen, diese steuerliche
Ungleichbehandlung so rasch wie möglich zu korrigieren und noch vor Inkrafttreten des
neuen CO2-Gesetzes in jener parlamentarischen Initiative zur Änderung des
Mineralsteuer-, Umweltschutz- und CO2-Gesetzes einzubauen. Auch Ständerat Müller
wollte nicht mehr abwarten und bat Finanzminister Ueli Maurer in der Herbstsession
2019, das Thema schon jetzt anzupacken und nicht bis zum Inkrafttreten des neuen
CO2-Gesetzes zu warten. Der Bundespräsident räumte daraufhin ein, dass in der
Gesetzgebung tatsächlich ein Fehler gemacht worden sei, und erklärte sich bereit, die
Motion entgegenzunehmen und umzusetzen. Das Stöckli folgte diesem Votum und
nahm die Motion stillschweigend an. 1

MOTION
DATUM: 16.09.2019
MARCO ACKERMANN

In der Sommersession 2020 folgte der Nationalrat stillschweigend und diskussionslos
seiner einstimmigen UREK-NR und lehnte – entgegen dem früheren
Ständeratsentscheid – eine Motion Müller (fdp, LU) betreffend die Mineralöl-
Besteuerungsgrundlage von Liquefield Natural Gas (LNG) ab. Die Forderung nach einer
gerechteren Besteuerungsform von LNG sei inzwischen im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; 17.405) rückwirkend auf den 1. Juli 2019
umgesetzt worden, weshalb die Motion obsolet geworden sei, hatte die Kommission in
ihrem Bericht erklärt. 2

MOTION
DATUM: 10.06.2020
MARCO ACKERMANN

Umweltschutz

Klimapolitik

Die Revision des CO2-Gesetzes für die Periode 2025–2030 stand in der Herbstsession
2023 auf dem Programm des Ständerates, welcher die umfassende Vorlage als Erstrat
beriet.
Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erläuterte dem Rat die Ausgangslage
dieser Gesetzesrevision: Die gesetzliche Lücke, die durch die Ablehnung der
Totalrevision des CO2-Gesetzes im Juni 2021 an der Urne entstanden war, habe
teilweise mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, welcher seinerseits ein
Referendum überstehen musste, geschlossen werden können. Da diese Vorlage jedoch
vor allem die Ziele und weniger die Massnahmen für die Erreichung des Netto-Null-Ziels
enthielt, liege nun der neue Gesetzesentwurf vor. Anschliessend stellte Müller die
Vorlage des Bundesrates sowie die Anträge der Kommission kurz vor und betonte, dass
mit diesen Anträgen das Ziel der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 immer noch
erreicht werden könne, es müsse nun jedoch zügig gehandelt werden. Für Lisa Mazzone
(gp, GE), die sich als einziges Mitglied des Plenums im Rahmen der Eintretensdebatte
äusserte, gingen der Gesetzesentwurf des Bundesrates und auch die Version der
Kommissionsmehrheit zu wenig weit. Sie warnte davor, dass die Schweiz mit der CO2-
Reduktion ins Hintertreffen geraten werde; ab 2030 müssten in der Folge drastischere
Massnahmen ergriffen werden, falls man das Pariser Klimaziel noch erreichen wolle.
Mazzone kritisierte die Kommissionsmehrheit auch dafür, dass sie zu viele CO2-
Reduktionen im Ausland vornehmen lassen möchte. Dies sei eine verpasste Chance für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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die Schweizer Wirtschaft und koste die Bundeskasse viel Geld. Umweltminister Albert
Rösti wiederum dankte der Kommission, dass sie das Gesetz zügig und «ohne grosses
Aufladen» beraten habe. Er wies zudem darauf hin, dass auch der in derselben Session
beschlossene Mantelerlass zur Revision des Energiegesetzes und des
Stromversorgungsgesetzes einen wichtigen Meilenstein bei der Erreichung des Netto-
Null-Ziels darstelle, denn nur wenn die Schweiz über genügend Strom verfüge, könne
sie die Dekarbonisierung einleiten. Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag
beschlossen. 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Entwurf des Bundesrates nahm die
kleine Kammer in der anschliessenden Detailberatung bei folgenden Punkten vor: Der
Bundesrat und eine Minderheit Zanetti (sp, SO) forderten dazu auf, die
Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in Mehrparteien- und Firmengebäuden und
auf öffentlichen Parkplätzen mit CHF 30 Mio. zu unterstützen. Die Mehrheit des
Ständerates lehnte dies jedoch ab. Gegen eine Änderung sprachen sich die Mehrheit
der Kommission sowie des Rates auch bei der LSVA aus: Wie bis anhin sollen Lastwagen,
die mit Strom oder Wasserstoff fahren, von der LSVA befreit werden können. Man wollte
hier für allfällige Anpassungen die Vernehmlassung des Bundes zu einer umfassenden
Revision der LSVA abwarten. Angenommen wurde auch ein Mehrheitsantrag der UREK-
SR, der verlangte, dass die EHS-Abgaben aus dem Luftverkehr nicht nur für die
Förderung von Nachtzugangeboten, sondern auch für die Produktion von
erneuerbaren, nachhaltigen Flugtreibstoffen eingesetzt werden können. Schliesslich
darf die Teilzweckbindung der Erträge aus der CO2-Abgabe nicht vorübergehend
angehoben werden, wie es der Bundesrat für die weitere Unterstützung des
Gebäudeprogramms beantragt hatte – hier folgte die kleine Kammer einem
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG). 

Diskussionen, aber keine Änderung des bundesrätlichen Entwurfs gab es in den
folgenden Bereichen: Eine Minderheit Reichmuth (mitte, SZ) beantragte, dass die
Emissionsreduktionen zu mindestens 75 Prozent in der Schweiz erfolgen sollen. Der
Bundesrat, die Kommissionsmehrheit sowie auch die rechts-bürgerliche Mehrheit des
Rates wollten indes, dass die Verminderung lediglich «in erster Linie mit Massnahmen
in der Schweiz» geschieht. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Mazzone,
welche mehr Druck auf den Bundesrat auszuüben versuchte, indem sie die Möglichkeit,
bei Nichterreichen des Reduktionsziels für die Kompensation der restlichen CO2-
Emissionen internationale Zertifikate zu erwerben, streichen wollte. Des Weiteren
wollten die Mehrheit der Kommission sowie eine weitere Minderheit Mazzone den
durchschnittlichen CO2-Ausstoss für Personenwagen, Lieferwagen und leichten
Sattelschleppern, die ab 2030 erstmals in Verkehr gesetzt werden, stärker reduzieren.
Hier folgte der Rat jedoch einer Minderheit Schmid (fdp, GR) und blieb damit auf der
Linie des Bundesrates. Im Bereich des Flugverkehrs lag erneut ein Minderheitsantrag
von Lisa Mazzone vor, welche eine zusätzliche Abgabe auf Flüge von Privatjets verlangte.
Bundesrat Rösti bat den Rat um Ablehnung des Antrags, da es dabei gemäss
Schätzungen des BAZL nur um rund 1 Prozent der Emissionen im Flugverkehr gehe und
der administrative Aufwand für die Abgabeerhebung sehr gross wäre. Die Ratsmehrheit
schloss sich dem Umweltminister an und lehnte den Minderheitsantrag ab. 

In der darauf folgenden Gesamtabstimmung wurde der Entwurf bei 2 Enthaltungen
seitens der Grünen einstimmig angenommen. Als Nächstes wird sich die grosse Kammer
mit dem Geschäft befassen. 3

1) AB SR, 2019, S.713
2) AB NR, 2020, S. 854; Bericht UREK-NR vom 10.2.20
3) AB SR, 2023, S. 1007 ff.; AB SR, 2023, S. 891 ff.
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